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Geplante Abholzung eines Waldstückes in Köln-Brück

Sehr geehrte Anwohner des "Brücker Wäldchens",
sehr geehrte Frau Henze, Sehr geehrter Herr Henze,

Herr Oberbürgermeister Schramma hat mir Ihr Schreiben zur Prüfung und Beantwortung
übergeben. Ich habe Ihr Anliegen prüfen lassen und erläutere Ihnen gerne den Sachstand.

Mit besonderer Aufmerksamkeit habe ich zur Kenntnis genommen, aus welchen Gründen Sie sich
für die Erhaltung des Waldes einsetzen und dass die Waldfläche für Sie u. a. eine besondere Be-
deutung als Lärmschutz und als "ökologische Lunge" hat.

Ich darf Ihnen erläutern, dass entgegen Ihrer Meinung der genannte Waldstreifen bereits seit lan-
ger Zeit im Flächennutzungsplan der Stadt Köln als Wohnbaufläche und somit als Wohnbauland-
reserve der Stadtentwicklung dargestellt ist. Ziel dieser Darstellung als Baufläche ist die Schaffung
von neuem Wohnraum im Sinne der Bedarfsdeckung in Köln. Dabei ist die Schließung von inner-
örtlichen Baulandflächen und Baulücken, wie hier, bei gleichzeitiger Nutzung bestehender infra-
strukturanlagen, wie Straßen, Kanäle und Leitungen, vorrangig vor einer Neuentwicklung von Bau-
land in der freien Landschaft.

Seit kurzem liegt für das Gelände bereits ein faunistisches Gutachten vor, das zu dem Ergebnis
kommt, dass auf dem Areal zwar besonders geschützte Arten im Sinne des Bundesnaturschutzge-
setzes, z. B. wildlebende Vogelarten nachgewiesen worden sind, streng geschützte Arten und Ar-
ten der "Roten Listen" jedoch nicht vorkommen. Dass mit einer Bebauung und dem Fällen der
Bäume, d. h. mit einem Eingriff in Natur und Landschaft, ein hoher Ausgleich verbunden ist, muss
bei allen weiteren planerischen Überlegungen Berücksichtigung finden.

Eine vollständige Übersicht aller Ämter und Dienststellen der Stadtverwaltung Köln und ihre Servicetelefonnummern finden
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Ungeachtet der Voruntersuchungen ist vor Bebauung des Geländes ein Bauleitplanverfahren ge-
mäß Baugesetzbuch erforderlich. Dies bedeutet, dass vor Beginn einer Baumaßnahme der Rat der
Stadt Köln ein geregeltes Verfahren durchführen muss, in dem alle öffentlichen und privaten Be-
lange, die zur Abwägung von Bedeutung sind, ermittelt und bewertet werden müssen. In diesem
Verfahren haben Sie auch die Möglichkeit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung zu informieren und angemessene Zeit, sich zu äußern.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch kein Bauleitplanverfahren durch die zuständigen Ausschüs-
se des Rates eingeleitet. Sofern es zur Aufstellung eines Bebauungsplanes kommt, wird dies öf-
fentlich bekannt gegeben und ebenso in der Bezirksvertretung behandelt.

Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich Ihnen heute noch keine Angaben zu einem Zeitablauf ma-
chen kann. Ich werde bemüht sein, dass Sie die erforderlichen Informationen zu gegebenem Zeit-
punkt erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


